¢

GUNTHER KIST UND PARTNER
STEUERBERATER RECHTSANWALT

Parinerschafisgesellschaft mbB

REISEKOSTENRECHT

Welche Reisekosten sind steuerfrei? Wir geben Antwort.
Reisekosten sind

2 Fahrtkosten
¢ Verpflegungsmehraufwendungen

< Ubernachtungskosten
< Reisenebenkosten

Reisekosten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen ihrer beruflich veranlassten Auswartsta-
tigkeit aufwenden, konnen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in bestimmten Grenzen steuerfrei
erstattet werden. Nicht vom Arbeitgeber erstattete Reisekostenaufwendungen stellen Werbungskosten dar.

BERUFLICH VERANLASSTE AUSWARTSTATIGKEIT

Eine beruflich veranlasste Auswartstatigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer voriibergehend auferhalb
seiner Wohnung und nicht an seiner ersten Tatigkeitsstatte beruflich tatig wird.

Erste Tatigkeitsstatte

Mit dem Gesetz zur Anderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Rei-
sekostenrechts wurde der Begriff der ersten Tatigkeitsstatte gesetzlich definiert (§ 9 Abs. 4 EStG). Der
Gesetzgeber trug dabei der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (v.9.6.2011 BStBL 2012 II S. 34ff.) Rech-
nung, wonach ein Arbeitnehmer nicht mehr als eine erste Tatigkeitsstatte haben kann.

Als erste Tatigkeitsstatte gilt jede ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers. Als ortsfeste betrieb-
liche Einrichtung kommen im Regelfall die Raume des Betriebs in Betracht. Erste Tatigkeitsstatte kann aber
auch eine Filiale, eine Niederlassung oder ein ,verbundenes Unternehmen® sein, sofern es sich hier um orts-
feste Einrichtungen handelt. Selbst der Sitz eines Kunden kann fur den Arbeitnehmer die erste Tatigkeitss-
tatte sein, wenn der Arbeitnehmer diesem Kunden dauerhaft zugeordnet ist.

Festlegung der ersten Tatigkeitsstatte

Mafigeblich ist die arbeitsvertragliche oder dienstrechtliche Zuordnung durch die Arbeitgeberin bzw. den
Arbeitgeber. Dauerhaft heift, dass die Zuordnung unbefristet bzw. fiir die Dauer des Dienstverhaltnisses
bzw. mindestens uber einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus erfolgt ist (§ 9 Abs. 4 Satz 3 EStG). Fehlt es an
einer arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen Zuordnung durch den Arbeitgeber, gilt als erste Tatigkeits-
statte diejenige betriebliche Einrichtung,

< an der die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer typischerweise tatig werden soll
< oder mindestens ein Drittel der vereinbarten regelmafigen Arbeitszeit oder zwei volle Arbeitstage ver-
bringt (&8 9 Abs. 4 Satz 4 Nr. 2 EStG).
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Diese quantitativen Prifkriterien sind immer erst dann heranzuziehen, wenn es an einer arbeitsrechtlichen
Zuordnung fehlt. Das neue steuerliche Reisekostenrecht geht damit von einer vorrangigen arbeitsrechtli-
chen Zuordnung aus. Diese gilt auch, wenn der Arbeitnehmer dort nur einen geringen Teil seiner Arbeitszeit
verbringt.

Beispiel:

Ein AuRendienstmitarbeiter ist jeweils nur montags und freitags fur je einen halben Arbeitstag im Buro sei-
ner Firma. Der Arbeitgeber legt arbeitsvertraglich den Betriebssitz als erste Tatigkeitsstatte fest. Die Fahr-
ten von der Wohnung des AuRendienstmitarbeiters zum Betriebssitz kdnnen lediglich mit einer Entfer-
nungspauschale (€ 0,30 je Entfernungskilometer bis zu einer Entfernung von 20 km, fur jeden weiteren Ent-
fernungskilometer € 0,38 fiir VZ 2022 bis 2026) als Werbungskosten angesetzt werden. Die (ibrigen Fahrt-
kosten des Aufiendienstmitarbeiters (Kundenbesuche) gelten als Aufwendungen im Zusammenhang mit
einer auswartigen Tatigkeit. Sie konnen in tatsachlicher Hohe als Werbungskosten geltend gemacht oder
steuerfrei erstattet werden. Aus Vereinfachungsgriinden konnen auch pauschale Kilometersatze angesetzt
werden.

Vorliegen einer "beruflichen Auswartstatigkeit”

Aus der gesetzlichen Definition der ersten Tatigkeitsstatte und dem Umstand, dass jede Arbeitnehmerin
bzw. jeder Arbeitnehmer nur eine Tatigkeitsstatte haben kann, ergibt sich im Umkehrschluss auch das Vor-
liegen einer beruflichen Auswartstatigkeit. Eine solche liegt danach immer dann vor, wenn der Arbeitneh-
mer vorlbergehend aufierhalb seiner Wohnung und auch aufRerhalb seiner ersten Tatigkeitsstatte tatig
wird. Berufliche Auswartstatigkeiten fuhren regelmafiig zum Reisekostenabzug.

Weitraumiges Tatigkeitsgebiet

Hat die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer keine erste Tatigkeitsstatte, sucht aber nach entsprechenden
Weisungen/Vereinbarungen typischerweise arbeitstaglich dasselbe Tatigkeitsgebiet auf, gelten fur die
arbeitstaglichen Fahrten von der Wohnung zum nachstgelegenen Zugang zum Tatigkeitsgebiet die Entfer-
nungspauschale bzw. die Regelungen bei Nutzung eines Firmenwagens entsprechend (8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr.
4a Satz 3 EStG). Fahrten innerhalb des weitraumigen Tatigkeitsgebietes stellen Reisekosten dar.

Steuerliche Konsequenzen der ,ersten Tatigkeitsstitte®

An der ersten Tatigkeitsstatte orientiert sich der Abzug von Reisekosten (Entfernungs-/Verpflegungspau-
schalen und Ubernachtungskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsfiihrung). Liegt keine erste Tatig-
keitsstatte vor, gelten samtliche Aufwendungen als Reisekosten. Sind die Kriterien flr eine erste Tatigkeitss-
tatte erfillt, ist anstelle der Geltendmachung von Reisekosten nur der Ansatz der Entfernungspauschale
moglich.

Die Entfernungspauschalen betragen bei Nutzung des Privatwagens (& 9 Abs.1 Nr. 4 EStG)

Entfernungspauschalen

Entfernungskilometer Veranlagungszeitraum Betrag €

1-20 0,30

21.km und jeder weitere Entfernungskilometer 2021 0,35



21.km und jeder weitere Entfernungskilometer 2022-2026 0,38

Die Aufwendungen sind grundsatzlich auf € 4.500,00 im Jahr begrenzt, nutzt der Arbeitnehmer jedoch sei-
nen eigenen oder ihm zur Nutzung Uberlassenen Pkw, kann auch ein hoherer Betrag geltend gemacht wer-
en.

Q

Nutzung eines Firmenwagens mit Verbrennungsmotor:

Bei Nutzung eines Firmenwagens mit Verbrennungsmotor miissen bei Anwendung der 1-%-Methode als
Monatspauschale 0,03 % des Bruttolistenpreises oder bei tageweiser Berechnung fiir jeden Tag 0,002 %
des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil versteuert werden. Ein Fahrtkostenersatz des Arbeitgebers zur
ersten Tatigkeitsstatte stellt lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn dar (Ausschluss des steuerfreien Arbeitgebe-
rersatzes &8 3 Nrn. 13 und 16 EStG).

Nutzung eines Hybridelektrofahrzeugs oder Elektrofahrzeugs als Firmenwagen

Bei Nutzung eines Hybridelektrofahrzeugs ist die mafdgebliche Bemessungsgrundlage fiir die Nutzungspau-
schalen nur zur Halfte anzusetzen (halftiger Bruttolistenpreis § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 2 EStG); bei Nutzung
eines reinen Elektrofahrzeugs ist die maRRgebliche Bemessungsgrundlage nur zu einem Viertel anzusetzen,
sofern der Bruttolistenpreis nicht mehr als € 70.000 betragt (8 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 EStG). Es ergeben
sich hieraus folgende Nutzungspauschalen vom Bruttolistenpreis:

Nutzungspauschalen

Fahrzeug Prozentsatz (Bruttolistenpreis)

Hybridfahrzeug monatliche Pauschale 0,015 %

Elektrofahrzeug monatliche Pauschale 0,0075 %

Hybridfahrzeug tageweise Berechnung 0,001 %

Elektrofahrzeug tageweise Berechnung 0,0005 %

Verpflegungspauschalen

Verpflegungspauschalen kénnen nicht verrechnet werden und Unterkunftskosten kénnen nur im Rahmen
der steuerlichen Regelungen fur die doppelte Haushaltsfliihrung (steuerlich kann nur der Ansatz der Entfer-
nungspauschale erfolgen) geltend gemacht werden.

Dauerhaft festgelegter Ort

Als erste Tatigkeitsstatte kann auch ein dauerhaft festgelegter Ort gelten. Fahrten von der Wohnung zu
einem dauerhaft festgelegten Ort (Fahrzeugdepot, Sammelstelle fiir den betrieblichen Sammeltransport,
Busdepot, Fahrkartenverkaufsstellen usw.) gelten als Fahrten zur ersten Tatigkeitsstatte. Steuerlich kann
nur der Ansatz der Entfernungspauschale erfolgen.



Eine beruflich veranlasste Auswartstatigkeit liegt ebenfalls vor, wenn der Arbeitnehmer bei seiner individu-
ellen beruflichen Tatigkeit typischerweise nur an standig wechselnden Tatigkeitsstatten oder auf einem
Fahrzeug tatig wird.

Diese Fallgruppe dient lediglich der Klarstellung, dass auch bei Arbeitnehmern, die keine Tatigkeitsstatte
haben, eine lohnsteuerlich beglinstigte Auswartstatigkeit vorliegt. Dieser Gruppe kommt daher keine eigen-
standige lohnsteuerliche Bedeutung mehr zu.

Homeoffice und Fahrzeuge keine erste Tatigkeitsstatte

Ein Homeoffice stellt keine betriebliche Einrichtung dar und gilt infolgedessen nicht als erste Tatigkeitss-
tatte. Fahrzeuge, wie z. B. das Fahrzeug eines Berufskraftfahrers oder der Zug eines Lokflihrers usw., gelten
nicht als ortsfeste Einrichtung und damit ebenfalls nicht als erste Tatigkeitsstatte.

Ist die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer nur an standig wechselnden Einsatzorten oder auf einem
Fahrzeug tatig, liegt eine berufliche Auswartstatigkeit vor (zur beruflichen Auswartstatigkeit siehe oben).

FAHRTKOSTEN ALS REISEKOSTEN

Begiinstigte Fahrten

Hierbei handelt es sich um Fahrten, die durch die berufliche Auswartstatigkeit veranlasst sind und die nicht
zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstdtte stattfinden. Als Reisekosten konnen folgende Fahrtkosten
angesetzt werden (vgl. H 9.5 LStH 2024):

< Fahrten zwischen Wohnung oder erster Tatigkeitsstdtte und auswartiger Tatigkeitsstatte oder Unter-
kunft

< innerhalb desselben Dienstverhltnisses Fahrten zwischen mehreren auswartigen Tatigkeitsstatten
oder innerhalb eines weitraumigen Tatigkeitsgebietes (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 4 EStG) und Fahr-
ten zwischen einer Unterkunft am Ort der auswartigen Tatigkeitsstatte oder in ihrem Einzugsbereich
und auswartiger Tatigkeitsstatte

Nicht als Reisekosten zdhlen hingegen:

* Fahrten von der Wohnung zu einem bestimmten Sammelpunkt
< Fahrten von der Wohnung zu einem weitraumigen Tatigkeitsgebiet

Nur Fahrten innerhalb des weitraumigen Tatigkeitsgebietes stellen Reisekosten dar. Fur Fahrten von der
Wohnung zum nachstgelegenen Zugang zum Tatigkeitsgebiet gelten die Entfernungspauschale bzw. die
Regelungen bei Nutzung eines Firmenwagens entsprechend (8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG).

Berechnungsweise der Fahrtkosten

Die Fahrtkosten, die durch die Reisetatigkeit veranlasst sind, konnen in der tatsachlichen Hohe angesetzt
werden. Dabei werden sowohl die durch die Benutzung eines eigenen Fahrzeuges entstandenen Kosten
beruicksichtigt als auch Kosten fiir 6ffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Taxi, Flugzeug etc.).

Wird ein eigenes Kfz benutzt, kann die Hohe der Aufwendungen auf zwei Arten ermittelt werden:

< Anteilige Gesamtkosten
Es sind grundsatzlich die auf die Dienstreisen entfallenden anteiligen Gesamtkosten zu ermitteln.



Es kann aber auch vereinfacht auf Basis der Gesamtkosten und Gesamtkilometer eines 12-Monats-Zeit-
raums ein Kilometer-Satz ermittelt werden. Dieser kann so lange beibehalten werden, wie sich die Ver-
haltnisse nicht wesentlich d&ndern. Eine Anderung der Verhaltnisse kann sich beispielsweise durch
Ablauf des Abschreibungszeitraums ergeben, wobei dieser grundsatzlich mit sechs Jahren anzusetzen
ist.

< Pauschbetrige
Statt der tatsachlichen Kfz-Kosten kann ein Pauschbetrag von € 0,30 je gefahrenem Kilometer ange-
setzt werden.

Bei Erstattung durch die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber sind Beleg- und Nachweispflichten zu beach-
ten.

VERPFLEGUNGSMEHRAUFWENDUNGEN

Inlandsreise

Der Hohe nach ist der steuerlich zu bertcksichtigende Verpflegungsmehraufwand mit dem Pauschbetrag
beschrankt. Der Einzelnachweis der Kosten fiir steuerliche Zwecke berechtigt nicht zum Abzug hoherer
Betrage.

Nach & 9 Abs. 4a Satz 3 Nr. 1-3 EStG gelten fur Inlandsreisen folgende Verpflegungspauschalen:

< bei eintagigen Auswartstatigkeiten und einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden: € 14,00.
< bei mehrtatiger Auswartstatigkeit:

<% am An- und Abreisetag (ohne Mindestabwesenheit): je € 14,00

< Zwischentag (24 Stunden Abwesenheit): € 28,00

Beispiel:

Reise von Montag 8:00 Uhr bis Mittwoch 12:00 Uhr:

Beispiel Reise von Montag 8:00 Uhr bis Mittwoch 12:00 Uhr

Montag € 14,00
e S ————————————————————

Dienstag € 28,00

Mittwoch € 14,00

Insgesamt € 56,00

An-und Abreisetage sind per gesetzlicher Definition jene Tage, in denen der Reisende unmittelbar nach der
Anreise oder vor der Abreise ,auerhalb seiner Wohnung lbernachtet” (8 9 Abs. 4a Satz 3 Nr. 2 EStG). Uner-
heblich ist, wie viele Stunden die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter an den An- und Abreisetagen tatsach-
lich abwesend ist; die Verpflegungspauschale gilt auf jeden Fall.

Verpflegungspauschale bei Auslandstatigkeit



Die jeweils flr das betreffende Steuerjahr geltenden Pauschbetrage fir Verpflegungsmehraufwendungen
bei Auslandstatigkeiten sind landerspezifisch und werden vom Bundesfinanzministerium (BMF) jahrlich neu
festgelegt.

Die Verpflegungsmehraufwendungen fur 2025 kénnen dem BMF-Schreiben vom 2.12.2024 IVC5-S
2353/19/10010 :006 entnommen werden.

Kiirzung der Verpflegungspauschalen

Die maf3geblichen Verpflegungspauschalen sind zu kiirzen, wenn der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitneh-
mer anlasslich oder wahrend einer Auswartstatigkeit eine Mahlzeit zur Verfugung gestellt wird. Die Kiirzun-
gen betragen

1. fir Frihstick um 20 %,
2. fur Mittag- und Abendessen um jeweils 40 %,

der jeweils maRgebenden Verpflegungspauschale fir einen vollen Kalendertag.
Beispiel:

Inlandsreise uber drei Tage:

Beispiel Inlandsreise Uber drei Tage

An-und Abreisetag: je € 14,00 € 28,00

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Abwesenheitstag 24 Std. € 28,00

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Kiirzung 2 x Frihstick = 2 x € 5,60 €11,20

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Kiirzung 2 x Abendessen =2 x € 11,20 € 22,40
Verbleibende Werbungskosten € 22,40

Zeitliche Begrenzung

Der Abzug der Verpflegungsmehraufwendungen ist auf die ersten drei Monate einer langeren beruflichen
Auswartstatigkeit beschrankt. Die Frist beginnt nach einer zeitlichen Unterbrechung von mindestens vier
Wochen neu. Unbedeutend ist der Anlass der Unterbrechung. So kann beispielsweise auch durch eine
gezielte Urlaubsplanung der erneute Ansatz von Verpflegungspauschalen erreicht werden.

Unentgeltliche Arbeitnehmerbewirtung durch den Arbeitgeber

Ubliche Mahlzeiten sind mit dem amtlichen Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung (SVEV) anzusetzen. Ist die Mahlzeit eine ,libliche Mahlzeit", das trifft zu, wenn der Preis € 60,00 (inklu-
sive Mehrwertsteuer und Getranke) nicht ibersteigt, kommt es beim Arbeitnehmer nicht zur Hinzurechnung
eines geldwerten Vorteils, wenn der Arbeitnehmer dem Grunde nach eine Verpflegungspauschale als Wer-
bungskosten geltend machen kann. Die steuerliche Erfassung Ublicher Mahlzeiten als Arbeitslohn ist dann
ausgeschlossen, wenn der Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale geltend machen kann, weil er

< innerhalb der Dreimonatsfrist mehr als acht Stunden auRerhalb seiner ersten Titigkeitsstatte tatig ist
oder



< wenn eine mehrtagige Auswartstatigkeit vorliegt. Nach Ablauf der Dreimonatsfrist ist die Bereitstel-
lung von lblichen Mahlzeiten als Arbeitslohn zu erfassen.

Hinweis:

Kann aufgrund der Neuregelung eine Besteuerung der Gblichen Mahlzeit unterbleiben, ist auf der Lohn-
steuerbescheinigung der GroBbuchstabe ,M“ zu bescheinigen. Dies dient dazu, dass das Finanzamt eine
eventuelle Kurzung der Verpflegungspauschalen bei der Steuerveranlagung erkennen kann.

Belohnungs- und Arbeitsessen

Als Belohnungsessen gelten alle Mahlzeiten, die keine Ublichen sind, also deren Preis € 60,00 (inklusive
Mehrwertsteuer und Getranke) Ubersteigt.

Belohnungsessen sind nach den allgemeinen Regeln zu bewerten und zu besteuern (§ 8 Abs 2 EStG). Die
Steuer errechnet sich aus den fur Sachbezige Ublichen Bemessungsgrundlagen (den um ubliche Preisnach-
lasse geminderten Ublichen Endpreisen am Abgabeort) und unter Berticksichtigung der Steuerklasse des
Arbeitnehmers.

Arbeitsessen sind steuerfrei, da diese nicht als geldwerter Vorteil/Arbeitslohn anzusehen sind. Es bleibt
insoweit beim berwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers.

Die Kiirzung der Verpflegungspauschalen

Erhalt die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer von der Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber tbliche Mahl-
zeiten wahrend der Auswartstatigkeit, und wird auf die Versteuerung der Mahlzeit nach den o. g. Sachbe-
zugswerten verzichtet, ist die Verpflegungspauschale entsprechend zu kiirzen. Bemessungsgrundlage ist der
Betrag der Verpflegungspauschale fiir eine 24-stiindige Abwesenheit (€ 28,00; vgl. Beispiel unten zu den
Ubernachtungskosten, Kiirzung der Verpflegungsmehraufwendungen um Friihstiick, Mittag- und Abendes-
sen).

Die Kurzungsregelung gilt auch bei Geschafts- oder Arbeitsessen auRerhalb der ersten Tatigkeitsstatte. Bei
Belohnungsessen erfolgt keine Kiirzung (denn diese sind mit dem vollen geldwerten Vorteil der Besteue-
rung zu unterwerfen). Die Kiirzungsregelung gilt auch, wenn Reisekostenvergutungen einbehalten oder
gekurzt oder vom Arbeitgeber pauschal besteuert werden. Zahlt der Arbeitnehmer ein Entgelt fur die Mahl-
zeit, erfolgt insoweit keine Kiirzung.

Amtliche Sachbezugswerte 2025
Fur 2025 betragen die amtlichen Sachbezugswerte:

< a) fur ein Mittag- oder Abendessen: € 4,40
<* b) fiir ein Friihstiick: € 2,30

Die obigen Satze gelten nicht fiir sogenannte Belohnungsessen (Mahlzeiten einschlielich der Getranke
zum Preis von mehr als € 60,00).

Auslandsreise

Der steuerliche Abzug der Auslandstagegelder wurde zuletzt mit dem Gesetz zur Anderung und Vereinfa-
chung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts neu geregelt. Fur Dienstrei-
sen ins Ausland werden die Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz zugrunde gelegt. Die



fur 2025 geltenden Pauschbetrage sind bekannt gemacht im BMF-Schreiben vom 2.12.2024 IVC5-S
2353/19/10010 :006.

Werden an einem Kalendertag Auswartstatigkeiten im In- und Ausland durchgefihrt, ,ist fur diesen Tag das
entsprechende Auslandstagegeld mafigebend, selbst dann, wenn die Uberwiegende Zeit im Inland ver-
bracht wird“ (R 9.6 Abs. 3 Satz 3 LStR 2023). Im Ubrigen ist beim Ansatz des Auslandstagegeldes Folgendes
zu beachten (R 9.6 Abs. 3 LStR 2023):

< Bei Flugreisen gilt ein Staat in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet; Zwischen-
landungen bleiben unberiicksichtigt, es sei denn, dass durch sie Ubernachtungen notwendig werden.

<* Bei Schiffsreisen ist das fiir Luxemburg geltende Tagegeld mafigeblich. Fiir die Tage der Ein- und Aus-
schiffung gelten die fur den Hafenort maRgeblichen Tagegelder.

UBERNACHTUNGSKOSTEN

Inlandsreise

Notwendige Mehraufwendungen fiir beruflich veranlasste Ubernachtungen auBerhalb der ersten Tatigkeits-
statte konnen als Werbungskosten geltend gemacht werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG). Ubernachtungs-
kosten sind die tatsachlichen Aufwendungen, die der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer fiir die per-
sonliche Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Ubernachtung entstehen. Ist die Unterkunft am auswarti-
gen Tatigkeitsort die einzige Wohnung/Unterkunft des Arbeitnehmers, liegt kein beruflich veranlasster
Mehraufwand vor (vgl.R 9.7 Abs. 1 Satz 2 LStR 2023).

Die Ubernachtungskosten sind grundsatzlich im Einzelnen nachzuweisen. Auf die Angemessenheit der
Unterkunft selbst kommt es nicht an (z. B. 5-Sterne-Hotel). Sind die Aufwendungen dem Grunde nach zwei-
felsfrei entstanden (berufliche Veranlassung), konnen sie auch geschatzt werden (LStR H 9.7 2023). Die
Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kann ohne Einzelnachweis fiir Ubernachtungen im Inland einen Pausch-
betrag von € 20,00 steuerfrei erstatten. Dies gilt nicht fiir Ubernachtungen im Fahrzeug. Wie bisher ist der
Werbungskostenabzug des Pauschbetrags nicht zuldssig.

Wegen des unterschiedlichen Mehrwertsteuersatzes fiir Ubernachtung (7 % Mehrwertsteuer) und Verpfle-
gung (19 %) im Inland, wird der Frihstiickspreis in der Regel extra ausgewiesen. Dann gilt dieser Betrag.
Weist das Hotel neben der Ubernachtungsleistung einen Gesamtbetrag fiir Nebenleistungen aus, ist der
Gesamtbetrag fur Nebenleistungen wie folgt zu kiurzen:

1. fUr Frihstick um 20 % von € 30,00 (Inland = € 6,00),

2. flr Mittag- und Abendessen um jeweils 40 % von € 30,00 (Inland = jeweils € 12,00) Bemessungsgrundlage
fur den Kiirzungsbetrag ist der Betrag der Verpflegungspauschale fir eine 24-stindige Abwesenheit = €
30,00.

Wichtiger Hinweis: In vielen Fallen wird der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter zu den Frihstuckskosten
haufig eine Zuzahlung, im Regelfall in H6he von € 5,60, abverlangt. Die Frihstucksgestellung erfolgt in die-
sem Fall als entgeltliche sonstige Leistung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer mit der Konsequenz der
umsatzsteuerlichen Belastung (BMF-Schreiben vom 5.3.2010 BStBL 2010 I S. 259 sowie Verfugung der
Oberfinanzdirektion Rheinland vom 17.2.2011). Soll eine umsatzsteuerpflichtige sonstige Leistung vermie-
den werden, darf die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber nur den nach der Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung geltenden Wert fur ein Frahstlck von € 2,30 einbehalten (Wert fur das Kalenderjahr 2025. vgl.
Abschnitt 1.8 Abs. 13 des Umsatzsteueranwendungserlasses). Eine Zurechnung der Friihstlicksgestellung als



geldwerter Vorteil zum Arbeitslohn entfallt ebenfalls. Tragt der Arbeitgeber alle dem Mitarbeiter wahrend
der Auswartstatigkeit entstandenen Kosten (Ubernachtung, Verpflequng), liegt umsatzsteuerlich keine
unentgeltliche Wertabgabe an den Arbeitnehmer vor. Der Arbeitgeber kann den Vorsteuerabzug aus der
Hotelrechnung vollumfanglich geltend machen und die Spesen als Betriebsausgabe verbuchen.

Auslandsreise

Fur Auslandsreisen konnen die tatsachlichen Aufwendungen geltend gemacht werden, die der Arbeitneh-
merin bzw. dem Arbeitnehmer fiir die personliche Inanspruchnahme einer Unterkunft im Ausland zur Uber-
nachtung entstehen. Die Ubernachtungskosten sind grundsatzlich im Einzelnen nachzuweisen.

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kann ohne Einzelnachweis fiir Ubernachtungen im Ausland einen
ldnderspezifischen Pauschbetrag steuerfrei erstatten. Dies gilt nicht fir Ubernachtungen im Fahrzeug.

Aufwendungen die zusatzlich anfallen, weil der Arbeitnehmer eine Unterkunft gemeinsam mit Personen
nutzt, die in keinem Dienstverhaltnis zum selben Arbeitgeber stehen, konnen nicht beriicksichtigt werden.
Abzugsfahig sind nur diejenigen Aufwendungen, die zusatzlich bei alleiniger Nutzung durch den Arbeitneh-
mer angefallen waren. Bei Mitnutzung eines Mehrbettzimmers (z. B. Doppelzimmer) konnen die Aufwen-
dungen angesetzt werden, die bei Inanspruchnahme eines Einzelzimmers im selben Haus entstanden
waren. (BMF v. 30.9.2013 a.a.0.Rz. 110 und Beispiel 50).

Wird durch Zahlungsbelege nur ein Gesamtpreis flir Unterkunft und Verpflegung nachgewiesen und lasst
sich der Preis fur die Verpflegung nicht feststellen (z. B. Tagungspauschale), ist der Gesamtpreis zur Ermitt-
lung der Ubernachtungskosten wie folgt zu kiirzen:

1. fir Frihstick um 20 %,
2. fur Mittag- und Abendessen um jeweils 40 %

des fiir den Unterkunftsort maf3gebenden Pauschbetrags fir Verpflegungsmehraufwendungen bei einer
Auswartstatigkeit mit einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden.

Beispiel:

Auslandsreise nach Danemark: Die Hotelrechnung mit Tagungspauschale (Ubernachtungskosten, Friihstiick,
Mittagessen, Abendessen) belduft sich auf einen Gesamtpreis von € 100,00. Der Pauschbetrag fir Verpfle-
gungsmehraufwendungen fir Danemark betragt fur 2025 bei einer Abwesenheit von mindestens 24 Stun-
den € 75,00. Die maRgeblichen Ubernachtungskosten betragen:

Gesamtpreis: € 100,00

Abziiglich € 15,00 (fuir Friihstiick: 20 % von € 75,00)
Abziglich € 30,00 (fur Mittagessen: 40 % von € 75,00)
Abziglich € 30,00 (fir Abendessen: 40 % von € 75,00)

ergibt € 25,00.

REISENEBENKOSTEN

Diese konnen sein:



Kosten fur offentliche Verkehrsmittel und Taxis am Reiseort, Unfallkosten auf der Reise, Straflenbenut-
zungskosten wie Mautgebuhren, Fahrkosten, Telefongebihren, Kosten flir Garage und Parkplatz, Kosten fur
Beférderung und Aufbewahrung von Gepack. Reisenebenkosten werden unter den Voraussetzungen, die fur
die steuerliche Anerkennung von Reisekosten geltend, in tatsachlicher Hohe berucksichtigt und kénnen als
Werbungskosten abgezogen werden, soweit sie nicht vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet wurden (R 9.8
Abs. 1 LStR 2023).

Doppelte Haushaltsfiihrung

Als beruflich veranlasste Unterkunftskosten fiir die Zweitwohnung im Rahmen der doppelten Haushaltsflih-
rung konnen bis zu € 1.000,00 im Monat als Werbungskosten angesetzt oder steuerfrei von der Arbeitgebe-
rin bzw. vom Arbeitgeber erstattet werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG).

Stand: 1.Januar 2025

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit
der dargestellten Informationen ibernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir lhnen im Rahmen unserer
Berufsberechtigung jederzeit gerne fir eine personliche Beratung zur Verfligung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf lhrem Smartphone die
Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewiinschten Bereich auf unserer
Homepage.




	Reisekostenrecht
	Beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit
	Erste Tätigkeitsstätte
	Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte
	Vorliegen einer "beruflichen Auswärtstätigkeit"
	Weiträumiges Tätigkeitsgebiet
	Steuerliche Konsequenzen der „ersten Tätigkeitsstätte“
	Verpflegungspauschalen
	Dauerhaft festgelegter Ort
	Homeoffice und Fahrzeuge keine erste Tätigkeitsstätte


	Fahrtkosten als Reisekosten
	Begünstigte Fahrten
	Nicht als Reisekosten zählen hingegen:

	Berechnungsweise der Fahrtkosten

	Verpflegungsmehraufwendungen
	Inlandsreise
	Zeitliche Begrenzung
	Unentgeltliche Arbeitnehmerbewirtung durch den Arbeitgeber
	Hinweis:
	Belohnungs- und Arbeitsessen
	Die Kürzung der Verpflegungspauschalen
	Amtliche Sachbezugswerte 2025

	Auslandsreise

	Übernachtungskosten
	Inlandsreise
	Auslandsreise

	Reisenebenkosten


